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2017 wurde in Deutschland die Konvention des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt – im Weiteren: Istanbul-Konvention 
(IK) – ratifiziert. Im Februar 2018 trat sie in Kraft und gilt seit-
her im Rang eines Bundesgesetzes sowie als Internationales 
Recht, das eine völkerrechtskonforme Auslegung des natio-
nalen Rechts verlangt. »In dem Bestreben, ein Europa zu 
schaffen, das frei von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt ist«, wie es in der Präambel heißt, haben die Unter-
zeichnerstaaten in Art. 1 folgenden Zweck festgelegt:

Artikel 1 IK – Zweck des Überein­
kommens
(1) Zweck dieses Übereinkommens ist es

a  	 Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen 
und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu 
verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen;

b  	einen Beitrag zur Beseitigung jeder Form von  
Diskriminierung der Frau zu leisten und eine echte 
Gleichstellung von Frauen und Männern, auch durch 
die Stärkung der Rechte der Frauen, zu fördern;

c  	 einen umfassenden Rahmen sowie umfassende  
politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz 
und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen;

Der vorliegende Bericht geht der Frage nach, inwieweit die 
zentrale Verpflichtung der Istanbul-Konvention, der Schutz 
von Frauen 1 und Mädchen vor Gewalt und ihre Bekämp-
fung, in Bezug auf geflüchtete Menschen in Deutschland 
umgesetzt ist.

Im Jahr 2020 waren in Deutschland rund 42 % aller Asyl
antragsteller:innen weiblich. 2 Hauptherkunftsland ist mit 
großem Abstand Syrien, danach folgen Länder wie Irak,  
Somalia, Eritrea, Afghanistan und andere. Dabei handelt  
es sich überwiegend um langjährige Kriegs- und Krisenge-
biete. Frauenrechte im Allgemeinen sowie die körperliche 
und seelische Unversehrtheit von Frauen im Speziellen sind 
in einem solchen Umfeld besonders gefährdet. In vielen 
Bürgerkriegen gehören systematische Vergewaltigungen 
von Frauen und Mädchen zur Kriegsstrategie. Physische,  
sexualisierte wie auch psychische und strukturelle Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen ist dort vielfach alltägliche  
Praxis. Eine Vielzahl von Frauen flieht aufgrund von indivi-
dueller geschlechtsspezifischer Verfolgung. Dazu gehören 
etwa Zwangsverheiratungen, Femizide, Genitalbeschnei-
dung / »Female Genital Mutilation/Cutting« (FGM/C), häus
liche Gewalt, Zwangsprostitution und Frauenhandel.

Die Situation geflüchteter Frauen und Mädchen muss aber 
nicht nur aufgrund der bereits im Herkunftsland erlittenen 
Gewalt besondere Beachtung finden. Ihre Lebenswirklich-
keit ist an vielen Stationen ihres Lebens, in vielerlei Hin-
sicht und von verschiedenen Täter:innen früher und aktuell 
von Gewaltverhältnissen geprägt. Wissenschaftler:innen 
sprechen in diesem Zusammenhang von einem Gewalt
kontinuum. 3 Dies betrifft die Situation im Herkunftsland  
oft nicht weniger als den monate- oder jahrelangen Flucht-
weg. Und es endet nicht mit der Ankunft in Deutschland. 

1	 Frauen und Mädchen inklusive Menschen, die als solche gelesen werden, 
sind unverhältnismäßig stark von geschlechtsspezifischer ewalt und häus-
licher Gewalt betroffen, so führen es auch die Staaten in der Präambel der 
Istanbul-Konvention aus. Auch Transpersonen und Menschen, die sich nicht 
im binären Geschlechtersystem wiederfinden, sind on geschlechtsspezi-
fischer ewalt und Diskriminierung betroffen. In diesem Bericht wird die 
Schreibweise mit einem Doppelpunkt in der Wortmitte verwendet, die das 
binäre System symbolisch aufzubrechen versucht und alle Betroffenen mit-
einschließt. Gleichzeitig wird weitestgehend von Frauen gesprochen, um zu 
zeigen, dass Gewalt gegen Frauen als solche benannt werden muss.

2	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 2021. Aktuelle Zahlen. Ausgabe 
Dezember 2020.

3	 Vgl. Krause, Ulrike. 2018. Gewalterfahrungen von Geflüc teten. In: State-of-
Research Papier 03, Verbundprojekt ›Flucht: Forschung und Transfer‹, Os-
nabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) 
der Universität Osnabrück / Bonn: Internationales Konversionszentrum 
Bonn (BICC), Juni 2018. https://fluc t-forschung-transfer.de/wp-content/up-
loads/2017/05/State-of-Research-03-Gewalterfahrungen-von-Flüchtlingen-
Ulrike-Krause-1.pdf [Zugriff am 2.6.2021
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